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Entwurf eines Bundesgesetzes. mit 
dem das Bundesgesetz über die 
Rechtsstellung von Einrichtungen 
der OSZE in Österreich geändert wird; 
Begutachtung 

Beilagen 

Österreichische Präsidentschaftskanzlei 

Parlamentsdirektion. z. Hd. von Herrn Dr. Mussi 

Rechnungshof 

Volksam.valtschaft 

Verfassungsgerichtshof 

Vervvaltungsgerichtshof 

alle Bundesministerien 

Bundeskanzleramt 

Büro von Frau Vizekanzler Dr. Riess-Passer 

Büro von Herrn Staatssekretär Dr. Morak 

Büro von Herrn Staatssekretär Dr. Finz 

Büro von Herrn Staatssekretär Dr. Waneck 

Büro von Frau Staatssekretärin Rossmann 

alle Ämter der Landesregierungen 

die Verbindungsstelle der Bundesländer 

Städtebund 

Gemeindebund 

OSZE. Büro des Generalsekretärs, z.Hd.v. Mme Nocquet 

Das Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten übermittelt beiliegend den Entwurf 

eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über die Rechtsstellung von 

Einrichtungen der OSZE in Österreich geändert wird (Beilage A), den Entwurf für den 

Vortrag an den Ministerrat (Beilage 1). Vorblatt und Erläuterungen (Beilage B), den 
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provisorischen Gesetzesvolltext (Beilage C) sowie eine Textgegenüberstellung (Beilage D) 

mit dem Ersuchen um Stellungnahme bis 

Mittwoch, den 22. Mai 2002 

Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine do. Stellungnahme eingelangt sein. darf die 

Zustimmung zum Entwurf angenommen vverden. 

Für die Bundesministerin: 

H. TICHY m.p. 

F.d.R.d.A.: 
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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Bundesgesetz über die 
Rechtsstellung von Einrichtungen 
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Beilagen 
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Vortrag 
an den 
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Beilage 1 
ENTWURF 

Da die OSZE als politisches Kooperationsforum und (zumindest derzeit) nicht als 
internationale Organisation im völkerrechtlichen Sinn angesehen wird, wurde ihre 
Rechtsstellung in Osterreich nicht durch ein Amtssitzabkommen, sondern durch 
Bundesgesetz geregelt (Bundesgesetz über die Rechtsstellung von Einrichtungen der OSZE 
in Österreich, "OSZE-Gesetz", BGBI. Nr. 511/1993 idF 8GBI. Nr. 735/1995). 

Seit der letzten Novellierung dieses Gesetzes ist ein Anpassungsbedarf entstanden. der 
insbesondere folgende Fragen betrifft. die im Gesetz in seiner derzeitigen Fassung nicht oder 
nicht ausdrücklich geregelt sind: 

• Absicht der Parlamentarischen Versammlung der OSZE. in Österreich ein 
Verbindungsbüro einzurichten. 

• mögliche Errichtung von Büros anderer OSZE-Einrichtungen mit Hauptsitz in einem 
anderen Staat in Österreich. 

• Regelung der Rechtsstellung von Vertretern des amtierenden OSZE-Vorsitzenden, 
wenn diese in Österreich tätig sind, 

• ausdrückliche Regelung der (bisher nur durch einen allgemeinen Verweis normierten) 
Rechte der OSZE und ihrer Bediensteten hinsichtlich der Befreiung von 
Pflichtbeiträgen zur Sozialversicherung und den freiwilligen Beitritt zu dieser, 

• Regelung der Rechtsstellung von Luftfahrzeugen. die an Beobachtungsflügen im 
Rahmen des am 1. Jänner 2002 in Kraft getretenen Vertrags über den Offenen 
Himmel teilnehmen: dies ist nötig. \Neil Österreich diesem Vertrag bis auf weiteres nicht 
beizutreten beabsichtigt, von Österreich als Beobachter aber rechtliche Garantien für 
die ungehinderte Durchreise dieser Luftfahrzeuge ervvartet \Nerden. 

Diesem Anpassungsbedarf wird durch den vorliegenden Gesetzesentwurf Rechnung 
getragen. 

Die finanziellen Auswirkungen des Entwurfs halten sich in sehr engen Grenzen. Er bezieht 
sich nur auf sehr \Nenige Personen. die derzeit - in der Regel- noch nicht in Österreich sind, 
weshalb nur von einem künftigen Einnahmeentgang auszugehen ist. Dieser dürfte jedoch 
durch zusätzliche Ausgaben der in Österreich anzusiedelnden Stellen und ihrer Bediensteten 
kompensiert werden. 
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Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung dieses Bundesgesetzes ergibt sich aus Art. 10 
Abs. 1 Z 2 B-VG ( .. äußere Angelegenheiten"). 

Der beiliegende Entwurf (Blg. A) wurde allen betroffenen Stellen zur Begutachtung übermittelt; 
deren Stellungnahmen wurden berücksichtigt. 

In übrigen vvird auf die beiliegenden Erläuterungen (Blg. B) verwiesen. denen eine 
Gegenüberstellung der von der Änderung betroffenen (geltenden) Rechtsvorschriften und des 
vorgeschlagenen neuen Textes (BIg. C) angeschlossen ist. 

Im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und dem Bundesminister für soziale 
Sicherheit und Generationen stelle ich den 

Antrag. 

die Bundesregierung 'M:llle beschließen. den beiliegenden Entwurf eines Bundesgesetzes. mit 
dem das Bundesgesetz über die Rechtsstellung von Einrichtungen der OSZE in Österreich 
geändert vvird, samt Vorblatt, Erläuterungen und einer Textgegenüberstellung dem Nationalrat 
zur verfassungsmäßigen Behandlung zuzuleiten. 

Wien, am 2002 
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BEILAGEA 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Rechtsstellung von Einrichtungen der 
OSZE in Österreich geändert wird 

Der ;-,JatlOnalrat hat beschlossen: 

Das Bundesgesetz uber die Rechtsstellung von Einrichtungen der OSZE in Osterreich, BGBI Nr. 
51}/] 993_ zuletzt geandert durch BGBL~L 73511995_ wird wie folgt geändert 

1. § 3 hot =11 louTen 

__ § J. (l) Emndltungen der OSZE mit Sitz in Österreich sowie ihren Bediensteten und 
Sachverstandigen werden Pm.-ilegten und lnunurutäten Im gleichen Umfang eingeräumt. Wle sie für rue 
Vereinten 'JatlOnen In Wien und ihre vergleichbaren Angestellten und Sachverständigen auf Grund 
staatsver1Tdghcher oder gesetzlicher Regelungen bestehen_ 

(~) In 0.. terrelch emchteten Büros von Einnchtungen der OSZE mit Hauptsitz In einem anderen 
Staat und dem \'erbindungsbüro der Parlamentarischen Versammlung der OSZE in Wicn so\\o-ic den 
Bediensteten ehe"er Büros werden Privilegien und lnununitäten In dem in Abs. ] genarmten Umfang 
emgenmmt 

(3) Andcren ßeehensteten und Sachverständigen von Einrichtungen der OSZE mit Hauptsitz 111 

einem anderen StaaL ehe Sich in Ausübung ihrer Furu.."1lOn in Österreich aufhalten, werden Pnvilegien und 
ImmuIUtaten Im gleichen Lmfang emgeräurnL ""e sie in Osterreich für beauftragte Sachverständige der 
Veremten ~allonen auf Grund staatsvertraghcher oder geset7Jicher Regelungen bestehen." 

:!. Dem .~- 3 Wirr! folgender § 3a angcfiigl _ 

__ ~ Ja. Vertretern des amtierenden VorsItzenden und deren Mitarbeitern. die sich in Ausubung ihrer 
Funknon !TI Oslerrf1ch authalten. SO\\ole den Büros dieser Vertreter zn Österreich werden PrivilegIen und 
ImmuIUtaten Im gleichen Umfang eingenmmt wie sie für die Ständigen Vertretungen und ihre Mitglieder 
bei den Veremten NatIOnen m Wien auf Grund staatsvertraglicher oder gesetzlicher Regelungen 
bestehen' 

3_ Dem .~. 5 w erden folg ende §§ 5a und 5b a/1gefügt 

__ ~ Sa. (]) Die in § 3 Abs. 1 genannten Elnnchtungen. dIe in § 3 Abs :2 genarmten Büros_ die 
BedIensteten ciJeser Elnnchtungen und BUros und ehe m § 3a genarmten Vertreter. MitarbeIter und Bums 
smd von allen Pfhchtbeltmgen an rue osterreichischen SOZialversicherungselnnchtungen befreit. 

(:2) DIe In § 3 Ab;; I und :2 genarmten Bediensteten haben d~ Recht, Jedem emzelnen Zweig der 
Kranken-. Unfall- und PensIOnsversicherung SOWIe der Arbeitslosenversicherung beizutreten. Diese 
VerSIcherung hat die g1f1chen RechtsWlrkungen \vie eme PfhchtVCTSlcherung 

(3) DIe In Abs :2 genannten Personen konnen da, Recht nach Abs. :2 binnen drei Monaten nach In­
Kraft-Treten rueses Paragraphen oder binnen drei Monaten nach dem Beginn ihres 
Beschafhgungsverhältmsses mOsterrelch bel der ElI1nchtung oder dem Hüro durch Abgabe einer 
schnftlichen Erklarung geltend machen 

(4) Die Versicherung nach Abs :2 beginnt in dem gewählten Zweig mit dem Beginn der 
Beschäfhgung l!I. Osterreich bei der Einrichtung oder dem Büro. werrn die Erklarung binnen sieben Tagen 
nach In-t~r'dft-Treten rueses Pardgraphen oder nach Beginn der BeschäftIgung abgegeben wird, son..-;t rrnt 
dem der Abgabe der Erklärung nächstfolgenden Tag 

(5) DIe Versicherung endet rrut dem Ende der Beschäftigung in o..terreich bei der Einrichtung oder 
dem Büro 

(6) DIe m Abs. :: genannten Personen haben für die Dauer der Versicherung die Beiträge zur Gänze 
an die Wlener Gebietskrnnkenkasse zu entrichten. 

6/17 
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(7) Die nach Abs. 3 abzugebenden Erklärungen werden von der Einrichtung oder dem Büro der 
Wiener Gebietskrankenkasse übermittelt Die Einrichtung oder das Büro erteilt der Wiener 
Gebietskrank enkasse auf Ersuchen di e fUr di e Durchführung der Versi cherung erforderli chen Ausk.i.infte 

§ Sb. (1) Den ausländischen Delegationen der Teilnehmerstaaten an Tagungen im Rahmen des 
Vertrags über den Offenen HlInmel und ihren Mitgliedern werden Pnvilegien und lmrrrunitäten Im 
glClchen ümfang eingeräumt. wie SIe fur die Ständigen Vertretungen und ihre Mitglieder bei den 
Vereinten }'.;atlOnen In Wien auf Grund staatsvertraglicher oder gesetzlicher Regelungen bestehen. 

c:n Luftfahrzeuge, die an Beobachtungsflügen im Rahmen des Vertrags über den Offenen HImmel 
teilnehmen. gerueßen dieselben lnnnunitaten von jeder Durchsuchung, Beschlagnahme, Pfandung oder 
Vollstrecl,.-ung wIe die emer diplomatischen Mission nach Art. 22 Abs. 3 des Wiener Übereinkommens 
über diplomatische Beziehungen, BGBI. NT. 66/1966. Das Personal solcher Luftfahrzeuge gerlleßt 
während der Durchreise durch Österreich die Privilegien und Inmunitäten, die Diplomaten nach Art. 40 
Abs. 1 dieses Ubereinkommens genießen." 

4. § 6 haT;1l laUTen 

.. ~ 6. (1) In ruesern Bundesgesetz vorgenommene Verweise auf Privilegien und lmmurutäten der 
Veremten '-'atIOnen gelten. soweit in diesem Bundesgesetz nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist. 

(2) D1C §§ 3 blS Sb stehen dem Genuss von Privilegien und Immunitäten, die einzelnen Angehörigen 
der dann erwähnten Personengruppen auf Grund anderer Rechtsvorschriften zukommen. nicht entgegen." 

5. §7 hal;1I lallten 

.. ~ 7. Der BundeslTllnister fur auswärtige Angelegenheiten kann durch Verordnung fli.r Angehönge der 
In den §~ :3 Abs I und 2, 3a, 4 und 5b Abs 1 erwähnten Personengruppen Llchtbildauswelse einfUhren. 
aus denen dJe IdentJtat. die Staatsangehörigkeit und die Funk,1ion des Inhabers zu ersehen sind." 

6. Dem § 8 Ab.< :? wird folgende,' Ab ... 3 angefügt: 

,n) DIe §~ 3, 3a, 5b. 6 und 7 in der Fa.'\sung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. x..'Xx/2002 treten mit 1 
Juni 2002 ruck.'Wlrkend in Kraft .. 

7 Der }>lsherige § 8 Ab .. 3 erhält die Bezeichnung 4 

8 Dem f1unmehngen § 8 Abs . .$ wird folgender Abs. 5 angefügt· 

.J5) IJle Verordnung der Bundesreglerung liber dIe Einräumung von PnVlleglen und Immunitäten an 
die auslänruschen Delegationen. da~ Generalsekretanat sowie die Bediensteten des Generalsekretariats 
dei Open - skJes-Verhandlungen, BGBI. NT. 506/1991. tritt mit 1 Juni 2002 außer Kraft .. 
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Beilage B 

Vorblatt 

Problemstellung: 

Seit der letzten Novellierung des OSZE-Gesetzes ist ein Anpassungsbedarf insbesondere hinsIchtlich der 
Rechtsstellung eines VerbindungsbÜTos der Parlamentarischen Versanunlung der OSZE, von Bums 
anderer OSZE-Einrichtungen mit HaUptSItz in einem anderen Staat, von Vertretern des Amtlerenden 
OSZE-Von;itzenden und von Luftfahrzeugen. die an Beobachtungsflügen im Rahmen des Vertrags über 
den Offenen Himmel teilnehmen, sowie hinsichtlich einer ausdrücklichen Regelung 1m Bereich der 
SozialversIcherung entstanden< 

Problemlösung: 

Diesem Anpassungsbedarf soll durch eine Anderung des OSZE-Gesetzes Rechnung getragen werden< 

Alternativen: 

keine 

Finanzielle Auswirkungen: 

Die fimrnZlellen Ausv.'lrl.-ungen de; Entwurfs halten sich in sehr engen Grenzen. Er bezieht sich nur auf 
sehr weruge Pen;onen. ehe derzeit - !TI der Regel - noch nicht in Österreich sind. weshalb nur von einem 
künftigen Emnahmeentgang au.~zugehen 1st< Dieser dürfte Jedoch dureh zusätzliche Ausgaben der in 
Österreich anZUSiedelnden Stellen und ihrer Bediensteten kompensiert werden 

Unter der Annahme. dass sich ehe Neuregelung auf 10 standig in ÖsterreIch tätige Personen ausWlrken 
\'>ud, betragt der JährlIche Einnahmeentgang für Lohn- und UIniatzsteuer sowie Zollbefrei ungen Insgesamt 
etwa f' 5~5<OOO Dazu kommt noch der Umsatzsteuerentgang hinSichtlich der angernieteten 
BÜToniumh chke1 ten 

Verhältnis zu Rechtsvonchriften der Europäischen Union: 

Die EG-rechthch vorgesehene Einraumung der hier geregelten Vorrechte und Befreiungen durch 
Staatsvertrag ist aufgrund der derzeit noch fehlenden internationalen Rechtspersönlichkeit der OSZE rucht 
möglich 

Besonderheiten des Normsetzungsverfahrens 

keme 

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich: 

Durch die vurgeschlagenen RegelungeIl wird die Stellung Österreichs ws Sitzstaat der OSZE gefestigt. 

8/17 
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E rtäuterungen 

Allgemeiner Teil 

Da die OSZE als politisches Kooperationsforum und (zumindest derzeit) nicht als internationale ÜIf;anisation im 
völkerrechtlichen Sinn angesehen wird, wurde ihre Rechtsstellung in Österreich nicht durch ein Arntssitzabkommen, 
sondern durch Bundesgesetz geregelt (Bundesgesetz über die Rechtsstellung von Einrichtungen der OSZE in Österreich, 
"OSZE-Gesetz", BGB! :.Jr 511/1993 IdF BGBl. Nr 735/1995). 

Seit der letzten NovellJerung dieses Gesetzes 1st ein Anpassungsbedarf entstanden. der insbesondere folgende Fragen 
betnfft, die 1m Gesetz In semer derzeitigen Fassung nicht oder nicht ausdrücklich geregelt Sind: 

AbSicht der Parlamentanschen Versammlung der OSZE. in Österreich ein Verbindungsbüro einzurichten, 
mögliche Errichtung von Bilros anderer OSZE-Elnrichtungen mit Hauptsitz in einem anderen Staat in 
Österretch, 
Regelung der Rechtsstellung von Vertretern des amtierenden OSZE-Vorsitzenden, wenn diese in ÖSterreich 
tätIg sind, 
ausdruckhche Regelung der (bisher nur durch einen allgemeinen Verweis normierten) Rechte der OSZE und 
ihrer Beruensteten hInsichtlich der Befreiung von Pflichtbeiträgen zur Sozialversicherung und den freiwilligen 
Bettnlt zu rueser. 
Regelung der Rechtsstellung von Luftfahrzeugen, ehe an Beobachtungstlügen 1m Rahmen des am 1 Jänner 
:!OO~ !TI f.J'aft getretenen Vertrags über den Offenen Himmel teilnehmen; dies ist nötig, weil Österreich ruesem 
Vertrag biS auf welleres nicht beizutreten beabsichtigt, von Österreich als Beobachter aber rechtliche Garantien 
tur rue ungelunderte Durchreise dieser Luftfahrzeuge erwartet werden. 

Diesem Anpassungsbedarf \\ud durch den vorliegenden Gesetzesentwurf Rechnung getragen. 

Die finanZIellen AUS\\1rl-ungen des Entwurfs halten sich in sehr engen Grenzen. Er bezieht sich nur auf sehr wenige 
Personen, die derzett - In der Regel - noch nicht in Österreich smd, weshalb nur von einem liinftigen Eirmahmeentgang 
auszugehen 1St. Dieser durfte Jedoch durch zusätzhche Ausgaben der in Österreich anzusiedelnden Stellen und ihrer 
Bediensteten kompenSiert werden 

Die ZuständIgkeIt des Bundes zur Erlassung rueses Bundesgesetzes ergibt sich au;; Art 10 Abs. 1 Z 2 B-VG (.,außere 
Angelegenheiten") 

Besonderer Tell 

Zu §J: 

In Abs. 1 \\-ud rue bestehende Regelung lediglich auch auf rue Sachverständigen der Einrichtungen der OSZE mit Sitz in 
Österreich erstred .. 1. Damit werden nun u.a auch die Mitglieder der .,High Level PlarIning Group" der OSZE, die keine 
Bedienl,teten des OSZE-Sekretanats, sondern von den OSZE-Teilnehmerstaaten entsandte Personen sind, erfasst 

Abs. 2 erstreckt die bestehende Regelung auf das geplante Verbindungsbilro der Parlamentarischen Ven;anunlung der 
OSZE (Sitz des Sekretanats Kopenhagen) und allfällIge Büros von OSZE-EiImchhmgen, die Ihren HauptsltZIn etnem 
anderen Staat haben (z.R das Bilro für demokratlsche Institutionen und Menschenrechte mit Sitz in Warschau) 

Abs 3 ist der Im Smne der in Abs. I vorgenommenen Anderungen angepasste frühere Ab;;. 2 des OSZE-Gesetzes 

Zu §Ja: 

Diese Regelung berücblchtigt die seit dem KSZE-GIpfeltreffen von Helsinki 1992 vorgesehenen (persönlichen) 
Vertreter des amtIerenden KSZE- (nunmehr OSZE-} Vorsitzenden, die dieser "zur Unterstützung und auf seine 
Verantwortung mit einem klaren und pr:izisen Mandat bestimmen" kann. Unter diese Kategorie fällt auch der 
Venfikationskoordmator !Ur Art. II und IV des Friedensabkommens von DaytoniParis für Bosnien und HerzegO\vina, der 
1m Rahmen der OSZE tällg Ist und etn Büro in Wien unterhält 

Zu §5a: 

Diese BestImmung enthält die nurunehr ausdrückliche Regelung der (bisher nur durch den allgemeinen Vcrweis des § 3 
Abs 1 OSZE-Gesetz nornrierten) Rechte der OSZE und ihrer Bediensteten himnchtlich der Befreiung von 
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Pflichtbeiträgen zur SozialversIcherung und den freiwilligen Beitritt zur Kranken-, Unfall- und Pensionsvenncherung 
sOWIe zur Arbeitslosenversicherung. Sie ist ähnlichen Bestimmungen in Amtsitzabkommen nachgebildet (vgl. 1.B. Art. 
1::: des Abkorrunens ZWIschen der Republik Österreich und dem Internationalen Zentrum für 
Mlgrahonspolitikentwlcklung OCMPD) über den Amts si tz des Internationalen Zentrums für 
Mlgraüonspolitikentwicklung, BGBL III Nr. 145/2000), 

Diese Bestirrunung ist wegen der in Abs. 3 enthaltenen dreirronatigen Antragsfrist von der in § 8 Abs. 3 vorgesehenen 
Rückwirlcung ausgenorrunen. Bis zum ln-Kraft-Treten dieses Paragraphen gemäß Art, 49 Abs, 1 zweiter Satz B-VG gilt 
fur alle vom OSZE-Gesetz erfassten Stellen und Personen im Bereich der Sozialversicherung der oben erw8hnte 
allgemeine Verweis des § 3 Abs. 1 OSZE-Gesetz, 

Zu § Sb: 

Bisher war die Rechtsstellung der ausländischen Delegationen, des Generalsekretariats sowie der Bediensteten des 
Generalsekretariats der Open-skies-Vemandlungen in der Verordnung der Bundesregierung BGBL Nr 5061 1991 
geregelt. Diese Verordnung soll nun aufgehoben (vgl. § 8 Abs, 5) und durch § 5b Ab;;, I ersetzt werden, Abs. 1 tragt dem 
Umstand Rechnung, da .. s ruese Verhandlungen bereits abgeschlossen Sind und dass der Vertrag über den Otlenen 
Hirrunel fur zahlreiche Staaten (nicht aber fUr Österreich, das diesem Vertrag bis auf weiteres nicht helmtreten 
beabsichtigt, aber Beobachter ist) mit 1. lärmer 2002 in Kraft getreten ist. 

Abs ::: entspricht einem völkergewohnheitsrechtlichen Grundprinzip, da es sich bei den an Beobachtungsflugen im 
Rahmen des Vertrags über den Offenen Himmel teilnehmenden Luftfahrzeugen um Staatsluftfahrzeuge handelt Da 
Österreich dem Vertrdg, der auch die Stellung rueser Luftfahrzeuge und ihres Personals regelt, nicht dIlgehört, von 
Österreich als Beobachter aber rechtliche Garantien für rue ungehinderte Durchreise dieser Luftfahrzeuge erwartet 
werden, musste diese klarstellende Regelung In Gesetzesform vorgesehen werden. 

Zu §6: 

Im Hinblick auf rue In § 5a vorgenorrunene. nunmehr allildruckliche Regelung von sozialversicherungsrechtlIchen Fmgen. 
die gegenüber den sonstigen Regelungen dieses Bundesge~etzes eine lex spet.-ialis darstellt, musste die in Abs 1 
enthaltene Klarstellung getroffen werden In Abs :! wurde lediglich eine Anpassung an rue in der Novelle enthaltenen 
Anderungen vorgenorrunen 

Zu § 7: 

In dieser Besurrunung wurde lediglich eme Anpassung an die in der Novelle enthaltenen Änderungen vorgenommen 

Zu §8: 

Abs 3 bestimmt ein rud,"\\1rkendes Inkrafttreten, da.~ wegen der schon bald geplanten Eröffnung eines Verbmdungsbiiro 
der Parlamentamchen Versarrunlung der OSZE notwendig 1St. Von dieser Rud:vvirkung ist § 5a wegen der In Abs. 3 und 
Abs 4 enthaltenen Fnsten ausgenommen 

Zu Abs, 5 Siehe rue Erläuterungen m § 5b Abs. 1 
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BEILAGEC 
Textgegenüberstellung 

alt 
§ 3. (1) Einrichtungen der OSZE mit Sitz in 
Österreich sowie ihren Bediensteten werden 
Privilegien und Immunitäten im gleichen Umfang 
eingeräumt wie sie rur die Vereinten Nationen in 
Wien und ihre vergleichbaren Angestellten auf 
Grund staatsvertraglicher oder 
gesetzlicher Regelungen bestehen. 

(2) Bediensteten von Einrichtungen der OSZE 
ohne Sitz in Österreich. die sich in Ausübung ihrer 
Funktion in Österreich aufhalten. werden 
Privilegien und Immunitäten im gleichen Umfang 
eingeräumt wie sie in Österreich fur beauftragte 
Sachverständige der \'ereinten Nationen auf 
Grund staatsvertraglicher oder gesetzlicher 
Regelungen bestehen. 

neu 
§ 3. (1) Einrichtungen der OSZE mit Sitz in 
Österreich sowie ihren Bediensteten und 
Sachverständigen werden Privilegien und 
Immunitäten im gleichen Umfang eingeräumt. wie 
sie fur die Vereinten Nationen in Wien und ihre 
vergleichbaren Angestellten und 
Sachverständigen auf Grund staatsvertraglicher 
oder gesetzlicher Regelungen bestehen. 

(2) In Österreich errichteten Büros von 
Einrichtungen der OSZE mit Hauptsitz in 
einem anderen Staat und dem 
Verbindungsbüro der Parlamentarischen 
Versammlung der OSZE in Wien sowie den 
Bediensteten dieser Büros werden Privilegien 
und Immunitäten in dem in Abs. 1 genannten 
Umfang eingeräumt. 
(3) Anderen Bediensteten und Sach­

verständigen von Einrichtungen der OSZE mit 
Hauptsitz in einem anderen Staat. die sich in 
Ausübung ihrer Funktion in Österreich aufhalten. 
werden Privilegien und Immunitiiten im gleichen 
Umfang eingeräumt. wie sie in Österreich fur 
beauftragte Sachverständige der Vereinten 
Nationen auf Grund staatsvertraglicher oder 
gesetzlicher Regelungen bestehen. 

§ 3a. Vertretern des amtierenden Vorsitzenden 
und deren Mitarbeitern, die sich in Ausübung 
ihrer Funktion in Österreich aufhalten, sowie 
den Büros dieser Vertreter in Österreich 
werden Pr;"ilegien und Immunitälen im 
gleichen Umfang eingeräumt, wie sie für die 
Ständigen Vertretungen und ihre Mitglieder 
bei den Vereinten Nationen in 'Vien auf Grund 
staatsvertraglicher oder gesetzlicher 
Re~elungen bestehen. 
§ 5a. (1) Die in § 3 Abs. 1 genannten 
Einrichtungen, die in § 3 Abs. 2 genannten 
Büros, die Bediensteten dieser Einrichtungen 
und Büros und die in § 3a genannten 
Vertreter, Mitarbeiter und Büros sind ,'on 
allen Pflichtbeiträgen an die österreichischen 
Sozialversicherungseinrichtungen befreit. 
(2) Die in § 3 Abs. 1 und 2 genannten 
Bediensteten haben das Recht, jedem einzelnen 
Zwei!!: der Kranktc'n-, Unfall- und 
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Pensionsversicherung sowie der 
Arbeitslosenversicherung beizutreten. Diese 
Versicherung hat die gleichen 
Rechtswirkungen wie eine Ptlichtversicherung. 
(3) Die in Abs. 2 genannten Personen können 
das Recht nach Abs. 2 binnen drei Monaten 
nach In-Kraft-Treten dieses Paragraphen oder 
binnen drei Monaten nach dem Beginn ihres 
Beschäftigungsverhältnisses in Österreich bei 
der Einrichtung oder dem Büro durch Abgabe 
einer schriftlichen Erklärung geltend machen. 
(4) Die Versicherung nach Abs. 2 beginnt in 
dem gewählten Zweig mit dem Beginn der 
Beschäftigung in Österreich bei der 
Einrichtung oder dem Büro, wenn die 
Erklärung binnen sieben Tagen nach In-Kraft-
Treten dieses Paragraphen oder nach Beginn 
der Beschäftigung abgegeben wird, sonst mit 
dem der Abgabe der Erklärung 
nächstfolgenden Tag. 
(5) Die Versicherung endet mit dem Ende der 
Beschäftigung in Österreich bei der 
Einrichtung oder dem Büro. 
(6) Die in Abs. 2 genannten Personen haben 
für die Dauer der Versicherung die Beiträge 
zur Gänze an die \\Tiener Gebietskrankenkasse 
zu entrichten. 
(7) Die nach Abs. 3 abzugebenden 
Erklärungen werden von der Einrichtung oder 
dem Büro der Wiener Gebietskrankenkasse 
übermittelt. Die Einrichtung oder das Büro 
erteilt der Wiener C..ebietskrankenkasse auf 
Ersuchen die fLir die Durchführung der 
Versicherung erforderlichen Auskünfte. 

§ Sb (1) Den ausländischen Delegationen der 
Teilnehmerstaaten an Tagungen im Rahmen 
des Vertrags über den Offenen Himmel und 
ihren Mitgliedern werden Privilegien und 
Immunitäten im gleichen Umfang eingeräumt, 
wie sie für die Ständigen Vertretungen und 
ihre Mitglieder bei den Vereinten Nationen in 
'Vien auf Grund staatsvertraglicher oder 
gesetzlicher Regelungen bestehen. 

(2) Luftfahrzeuge, die an 
Beobachtungsnügen im Rahmen des Vertrags 
über den Offenen Himmel teilnehmen, 
genießen dieselben Immunitäten von jeder 
Durchsuchung, Beschlagnahme, Pfandung 
oder Vollstreckung wie die einer 
diplomatischen Mission nach Art. 22 Abs. 3 
des Wiener Übereinkommens über 
diplomatische Beziehunecn, BGBI. Nr. 
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66/1966. Das Personal solcher Luftfahrzeuge 
genießt während der Durchreise durch 
Österreich die Privilegien und Immunitäten, 
die Diplomaten nach Art. 40 Abs. 1 dieses 
Übereinkommens genießen. 

§ 6. Die §§ 3.4 und 5 stehen dem Genuss von § 6 (I) In diesem Bundesgesetz 
Privilegien und lmmunitäten. die einzelnen vorgenommene Verweise auf Privilegien und 
Angehörigen der darin erwähnten Personen- Immunitäten der Vereinten Nationen gelten, 
gruppen auf Grund anderer Rechtsvorschriften soweit in diesem Bundesgesetz nicht 
zukommen. nicht entgegen. ausdrücklich anderes bestimmt ist. 

(2)Die §§ J bis 5b stehen dem Genuss von 
Privilegien und Immunitäten. die einzelnen 
Angehörigen der darin erwähnten 
Personengruppen auf Grund anderer 
Rechtsvorschriften zukommen, nicht entgegen. 

§ 7. Der Bundesminister rur auswärtige § 7. Der Bundesminister rur aUSWärtige 
Angelegenheiten kann durch Angelegenheiten kann durch Verordnung rur 
Verordnung fuf Angehörige der in § 3 Abs. 1 und Angehörige der in den §§ 3 Abs. 1 und 2, Ja, 4 
§ 4 erwähnten Personengruppe Lichtbildausweise und 5b Abs. 1 erwähnten Personengruppen 
einfuhren. aus denen die Identität. die Lichtbildausweise einfuhren. aus denen die 
Staatsangehörigkeit und die Funktion des Inhabers Identität. die Staalo;angehörigkeit und die Funktion 
zu ersehen des Inhabers zu ersehen sind. 
sind. 

§ 8. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 15. Mai § 8 (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1 5. Mai 
1993 in Kraft. 1993 in Kraft. 
(2) Der GesetzestiteL § 1 Abs. 1. § 2. § 3 Abs. 1 (2) Der GesetzestiteL § 1 Abs. L §2, §3 Abs. 1 

und 2. § 4 und § 5 in der Fassung des und 2. § 4 und § 5 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBL NT. 735/1995 treten mit 1. Bundesgesetzes BGBI. NT. 735/1995 treten mit 1. 
Jänner 1995 rückwirkend in Kraft. Jänner 1995 rückwirkend in Kraft. 
(3) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes (J) Die §§ 3, 3a, 5b, 6 und 7 treten mit 1. Juni 

tritt das Bundesgesetz über die Einräumung von 2002 rückwirkend in Kraft. 
Privilegien und Immunitäten an das KSZE- (4) Mit dem In-Kraft-Treten dieses 
Konfliktverhütungszentrum. seine Bediensteten Bundesgesetzes tritt das Bundesgesetz über die 
und die Bediensteten anderer ständiger Einräumung von Privilegien und Immunitäten an 
Einrichtungen im Rahmen der KSZE. BGBI. Nr. das KSZE-Konfliktverhütungszentrum. seine 
339/1991. außer Kraft. Bediensteten und die bediensteten anderer 

ständiger Einrichtungen im Rahmen der KSZE. 
BGBL :-.Jr. 339/1991. außer Kraft. 

(5) Die Verordnung der Bundesregierung 
über die Einräumung von Privilegien 
und Immunitäten an die ausländischen 
Delegationen, das Generalsekretariat so,,;e die 
Bediensteten des C..eneralsekretariats 
der Open - skies-Verhandlungen. BGBI. !'Ir. 
506/1991, tritt mit l. Juni 2002 außer Kran. 
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Beilage D 
ENTJtVRF-

Bundesgesetz über die Rechtsstellung von Einrichtungen der OSZE in Österreich 
nach geplanter Novellierung unter Berücksichtigung der RessortsteIlungnahmen 

§ 1. (1) Einrichtungen der Organisation rur Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ( OSZE) mit 
Sitz in Österreich haben in Österreich Rechtspersönlichkeit. 
(2) Der Bundesminister rur auswärtige Angelegenheiten hat Einrichtungen gc:mäß Abs. 1 in eint:r 

Liste zu erfassen und diese im Bundesgesetzblatt kundzumachen. 

§ 2. Insoweit im Rahmen der OSZE getroffene Vereinbarungen oder Beschlüsse Beobachtungs-, 
Erkundungs-. Berichterstattungs-. Vermittlungs-, Überprüfungs- oder Überwachungstätigkeiten oder 
i'vlaßnahmen der Friedenserhaltung in einzelnen Staaten vorsehen, sind die österreichischen 
Behörden und Organe verpflichtet. Einrichtungen der OSZE und Personen. die mit der 
Durchfiihrung dieser Tätigkeiten betraut sind. dabei im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu 
unterstützen. soweit dem Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen. 

§ 3. (1) Einrichtungen der OSZE mit Sitz in Österreich sowie ihren Bediensteten und 
Sachverständigen werden Privilegien und Immunitäten im gleichen Umfang eingeräumt. wie sie 
fuf die Vereinten ~ationen in Wien und ihre vergleichbaren Angestellten und Sachverständigen 
auf Grund staatsvertraglicher oder gesetzlicher Regelungen bestehen. 
(2) In Österreich errichteten Büros von Einrichtungen der OSZE mit Hauptsitz in einem 

anderen Staat und dem Verbindungsbüro der Parlamentarischen Versammlung der OSZE 
in \Vien sowie den Bediensteten dieser Büros werden Privilegien und Immunitäten in dem in 
Abs. I genannten Umfang eingeräumt. 
(3) Anderen Bediensteten und Sachverständigen von Einrichtungen der OSZE mit Hauptsitz 

in einem anderen Staat. die sich in Ausübung ihrer Funktion in Österreich aufhalten. werden 
Privilegien und Immunitäten im gleichen Vmfang eingeräumt wie sie in Österreich fur beauftragte 
Sachverständige der Vereinten Nationen auf Grund staatsvertraglicher oder gesetzlicher Regelungen 
bestehen. 

§ 3a. Vertretern des amtierenden Vorsitzenden und deren Mitarbeitern, die sich in 
Ausübung ihrer Funktion in Österreich aufhalten, sowie den Büros dieser Vertreter in 
Österreich werden Privilegien und Immunitäten im gleichen Umfang eingeräumt, wie sie rur 
die Ständigen Vertretungen und ihre Mitglieder bei den Vereinten Nationen in "rien auf 
Grund staatsvertraglicher oder gesetzlicher Regelungen bestehen. 

§ 4. Den ständigen ausländischen Vertretungen oder Delegationen der OSZE-Mitgliedstaaten zu den 
in § 1 genannten Einrichtungen sowie deren Mitgliedern werden Privilegien und Immunitäten im 
gleichen Umfang eingeräumt. wie sie fur die Ständigen Vertretungen und ihre 
Mitglieder bei den Vereinten Nationen in Wien auf Grund staatsvertraglicher oder gesetzlicher 
Regelungen bestehen. 

§ 5. ~Iitgliedem ausländischer Delegationen. die an Konferenzen. Treffen und Seminaren der 
OSZE in Österreich teilnehmen, sowie Vertretern der Teilnehmerstaaten der OSZE. die 

Beobachtungs- oder Überprüfungstätigkeiten in Österreich gemäß den im Rahmen der OSZE 
getroffenen Vereinbarungen in den Bereichen Rüstungskontrolle, Abrüstung oder Vertrauens- und 
Sicherheitsbildung durchfUhren. werden Privilegien und Immunitäten im gleichen l'mfang 
eingeräumt wie sie fur Vertreter der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen bei Tagungen 
der Vereinten Nationen in Wien auf Grund staatsvertraglicher oder gesetzlicher Regelungen 
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bestehen. 

§ 5a. (1) Die in § 3 Abs. 1 genannten Einrichtungen. die in § 3 Abs. 2 genannten Büros, die 
Bediensteten dieser Einrichtungen und Büros und die in § 3a genannten Vertreter, 
Mitarbeiter und Büros sind von allen Pflichtbeiträgen an die ösferreichischen 
Sozialversicherungseinrichtungen befreit. 
(2) Die in § 3 Abs. 1 und 2 genannten Bediensteten haben das Recht, jedem einzelnen Zweig 
der Kranken-, l1nfall- und Pensionsversicherung sowie der Arbeitslosenversicherung 
beizutreten. Diese Versicherung hat die gleichen Rechtswirkungen wie eine 
Ptlichtversicherung. 
(3) Die in Abs. 2 genannten Personen können das Recht nach Abs. 2 binnen drei Monaten 
nach In-Kraft-Treten dieses Paragraphen oder binnen drei Monaten nach dem Beginn ihres 
Beschätligungsverhältnisses in Österreich bei der Einrichtung oder dem Büro durch 
Abgabe einer schrinlichen Erklärung geltend machen. 
(4) Die Versicherung nach Abs. 2 beginnt in dem gewählten Zweig mit dem Beginn der 
Beschäftigung in Österreich bei der Einrichtung oder dem Büro, wenn die Erklärung binnen 
sieben Tagen nach In-Kran-Treten dieses Paragraphen oder nach Beginn der Beschäftigung 
abgegeben \\-ird, sonst mit dem der Abgabe der Erklärung nächstfolgenden Tag. 
(5) Die Versicherung endet mit dem Ende der Beschäftigung in Österreich bei der 
Einrichtung oder dem Büro. 
(6) Die in Abs. 2 genannten Personen haben für die Dauer der Versicherung die Beiträge zur 
Gänze an die "'iener Gebietskrankenkasse zu entrichten. 
(7) Die nach Abs. 3 abzugebenden Erklärungen werden von der Einrichtung oder dem Büro 
der Wien er Crt>bil'lskrankenkasse ü~rmittelt. Die Einrichtung oder das Büro erteilt der 
Wien er Gebietskrankenka. .. se auf Ersuchen die für die Durchführung der Versicherung 
erforderlichen Auskünfte. 

§ Sb (1) Den ausländischen Delegationen der Teilnehmerstaaten an Tagungen im Rahmen 
des Vertrags über den Offenen Himmel und ihren Mitgliedern werden Privilegien und 
Immunitäten im gleichen l1mfang eingeräumt, wie sie für die Ständigen Vertretungen und 
ihre Mitglieder bei den Vereinten Nationen in \Vien auf Grund staatsvertraglicher oder 
gesetzlicher Regelungen bestehen. 

(2) Luftfahrzeuge, die an Beobachtungsnügen im Rahmen des Vertrags über den Offenen 
Himmel teilnl'hmen, genießen dieselben Immunitäten von jeder Durchsuchung, 
Beschlagnahml', Pfändung oder Vollstreckung \\--je die einer diplomatischen Mission nach 
Art. 22 Abs. 3 des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen, BGBI. Nr. 
66/1966. Das Personal solcher Luftfahrzeuge genießt während der Durchreise durch 
Österreich die Privilegien und Immunitäten, die Diplomaten nach Art. 40 Abs. 1 dieses 
Übereinkommens genießen. 

§ 6 (1) In diesem Bundesgesetz vorgenommene Verweise auf Privilegien und Immunitäh:,n 
der Vereinten :\'ationen gelten, soweit in diesem Bundesgesetz nicht ausdrücklich anderes 
bestimmt ist. 
(2)Die §§ 3 bis Sb stehen dem Genuss von Privilegien und lmmunitätcn. die einzelnen 

Angehörigen der darin erwähnten Personen gruppen auf Grund anderer Rechtsvorschriften 
zukommen. nicht entgegen. 

§ 7. Der Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten kann durch Verordnung für Angehörige 
der in den §§ .3 Abs. I und 2, 3a, 4 und Sb Abs. 1 erwähnten Personengruppen Lichtbildausweise 
einführen. aus denen die Identität die Staatsangehörigkeit und die Funktion des Inhabers zu ersehen 
sind. 

§ 8 (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 15. 'Mai 1993 in Kraft. 
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(2) Der Gesetzestite~ § 1 Abs. 1, §2, §3 Abs. 1 und 2, § 4 und § 5 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGB!. Nr. 735/1995 treten mit 1. Jänner 1995 rückwirkend in Kraft. 

(3) Die §§ 3, 3a, 5b, 6 und 7 treten mit 1. Juni 2002 rückwirkend in Kraft. 

Page 17/17 

(4) Mit dem In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes tritt das Bundesgesetz über die Einräumung 
von Privilegien und Immunitäten an das KSZE-Konfliktverhütungszentrum. seine Bediensteten und 
die bediensteten anderer ständiger Einrichtungen im Rahmen der KSZE, BGBl. NT. 339/1991. 
außer Kraft. 

(5) Die Verordnung der Bundesregierung über die Einräumung von Privilegien 
und Immunitäten an die ausländischen Delegationen, das Generalsekretariat sowie die 
Bediensteten des Generalsekretariats der Open - skies-Verhandlungen, BGBJ. Nr. 506/1991, 
tritt mit 1. Juni 2002 außer Kraft. 

§ 9. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesregierung, hinsichtlich seines § 1 Abs. 
2 und § 7 der Bundesminister rur auswärtige Angelegenheiten betraut. 
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